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DHCP 

DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol und ist ein 

Kommunikationsprotokoll in der Computertechnik. Damit können 

Netzwerkadministratoren die IP-Adressen im Netzwerk eines Unternehmens zentral 

verwalten und die Vergabe automatisieren. Dieses System weist somit eine IP-Adresse 

zu, wenn eine Internetverbindung für einen bestimmten Computer erstellt wird.  

DNS 

DNS ist die Abkürzung für Domain Name System. Das DNS ist ein System zur 

Auflösung von Computernamen in IP-Adressen und umgekehrt. Es ist jedoch keine 

zentrale Datenbank, die Informationen sind vielmehr auf mehreren tausend 

Nameservern verteilt.  

ELKOS 

ELKOS ist das bundesweit einheitliche Einsatz- und Kommunikationssystem des 

Innenministeriums. 

ESInet 

ESInet ist ein verwaltetes IP-Netzwerk, das für die Kommunikation von Notfalldiensten 

verwendet wird und von allen öffentlichen Sicherheitsbehörden gemeinsam verwendet 

werden kann. Es ist mit einem hohen Grad an Redundanz und Ausfallsicherheit 

ausgestattet, um sicherzustellen, dass das Netzwerk auch bei Ausfall mehrerer 

Schaltkreise oder Endpunkte weiter funktioniert.  

Ethernet 

Ethernet ist eine Technik, die Software und Hardware (Kabel, Verteiler, Netzwerkkarten 

etc.) für kabelgebundene Datennetze spezifiziert, die ursprünglich für lokale Datennetze 

gedacht war.  

Front-End 

Der Begriff Front-End wird in der Informationstechnik an verschiedenen Stellen in 

Verbindung mit einer Schichteneinteilung verwendet. In diesem Zusammenhang gibt es 

weiters den Begriff Back-End. Das Front-End ist typischerweise näher am Benutzer, das 

Back-End näher am System.  
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Gateway 

Gateways sind Schnittstellenrechner für die Anschaltung unterschiedlicher Systeme an 

eine Leitstelle. Sie wandeln unterschiedliche externe Kommunikationsschnittstellen auf 

einheitliche interne Schnittstellen um. Die Umsetzung erfolgt auf allen 

Kommunikationsschichten. Der Vorteil bzw. die Notwendigkeit einer solchen 

Architektur ergibt sich aus der Anforderung, dass bei Änderung oder Ergänzung von 

externen Schnittstellen lediglich die Gateways anzupassen sind. Die Kernsysteme 

müssen hierbei nicht verändert werden, wodurch deren Stabilität nicht gefährdet wird. 

Hot Standby-System 

Bei einem Hot Standby-System befinden sich die Komponenten eines Systems im 

Standby und werden dann aktiv, sobald ein Teil des Systems ausfällt. Ein Hot Standby-

System übernimmt Daten ohne Totzeit. So bekommt niemand etwas von einem Ausfall 

mit und es gehen auch keine Informationen verloren. 

HTML 

HTML ist die Abkürzung für Hypertext Markup Language (englisch für Hypertext-

Auszeichnungssprache). HTML ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur 

Strukturierung digitaler Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen 

Inhalten. HTML -Dokumente sind die Grundlage des World Wide Web und werden von 

Webbrowsern dargestellt.  

IP-Adresse 

Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzwerken, die ð wie das Internet ð auf 

dem Internetprotokoll (IP) basiert. Sie wird Geräten zugewiesen, die an das Netz 

angebunden sind, und macht die Geräte so adressierbar und in weiterer Folge 

erreichbar.  

ISDN 

ISDN steht für Integrated Services Digital Network. Es ist ein internationaler Standard 

für das digitale Telekommunikationsnetz. Es ist hierdurch möglich, gleichzeitig zwei 

Gespräche zu verbinden.  

JAVA 

JAVA ist eine Programmiersprache. Die Marke JAVA gehºrt dem Unternehmen ăSun 

Microsystemsò, das 2010 von Oracle gekauft wurde. Java erschien in der ersten Version 

1995 und ist zusammen mit C eine der berühmtesten Programmiersprachen der Welt.  
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KATWARN 

KATWARN Österreich ist ein System, das Informationen und Warnungen 

verschiedener Behörden ortsbezogen und anlass- bzw. themenbezogen auf mobile 

individuelle Endgeräte überträgt.  

LAN 

LAN steht für Local Area Network und meint somit das lokale Netzwerk.  

LDAP 

LDAP steht für Lightweight Directory Access Protocol (deutsch: Leichtgewichtiges 

Verzeichniszugriffsprotokoll) und ist ein Netzwerkprotokoll zur Abfrage und Änderung 

von Informationen verteilter Verzeichnisdienste.  

MAC-Adresse 

Die MAC -Adresse ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters, die als 

eindeutiger Identifikator des Geräts in einem Netzwerk dient. Man spricht hierbei auch 

von der Geräteadresse. Die MAC-Adresse wird der Sicherungsschicht des OSI-Modells 

zugeordnet.  

Microsoft Active Directory Dienst 

Active Directory ist ein Verzeichnisdienst von Microsoft Windows Server.  

MPLS 

MPLS steht für Multiprotocol Label Switching und ermöglicht die 

verbindungsorientierte Übertragung von Datenpaketen in einem verbindungslosen Netz 

entlang eines zuvor signalisierten Pfads. Dieses Verfahren wird hauptsächlich von 

großen Internetprovidern angewendet.  

NTP 

NTP ist die Abkürzung für Network Time Protocol. NTP verwendet die Coordinated 

Universal Time, um die Uhren der Computer auf die Millisekunde genau zu 

synchronisieren. Jeder Computer, der als primärer Zeitserver fungiert, verwendet NTP 

oder ein ähnliches Protokoll, um die Uhren, der mit ihm im Netzwerk verbundenen 

Computer zu synchronisieren. 

OGC 

Die Abkürzung OGC steht für Open Geospatial Consortium und ist eine 1994 als Open 

GIS Consortium gegründete gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
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die Entwicklung raumbezogener Informationsverarbeitung (insbesondere Geodaten) auf 

Basis allgemeingültiger Standards zum Zweck der Interoperabilität festzulegen.  

OSI-Modell  

Das Open Source Interconnection-Modell (kurz: OSI-Modell) ist ein Referenzmodell für 

Netzwerkprotokolle als Schichtenarchitektur. Zweck dieses OSI-Modells ist es, 

Kommunikation über unterschiedliche technische Systeme hinweg zu ermöglichen und 

die Weiterentwicklung zu begünstigen. Dazu definiert dieses Modell sieben aufeinander 

folgende Schichten (engl. layers) mit jeweils eng begrenzten Aufgaben. In der gleichen 

Schicht mit klaren Schnittstellen definierte Netzwerkprotokolle sind einfach 

untereinander austauschbar, selbst wenn sie wie das IP eine zentrale Funktion haben. 

PASA 

PASA steht für Public Warning and Alert System for Austria und ist ein neuartiges, 

ganzheitliches Alarmierungskonzept für Österreich.  

Paradigma 

Ein Paradigma ist eine grundsätzliche Denkweise. Das Wort entstammt dem 

Griechischen. ¦bersetzt bedeutet es ăBeispielò, ăVorbildò, ăMusterò oder 

ăAbgrenzungò, ăVorurteilò; auch ăWeltsichtò oder ăWeltanschauungò. 

Redundanz 

Von lateinisch redundare, überlaufen, sich reichlich ergießen; ist das zusätzliche 

Vorhandensein funktional gleicher oder vergleichbarer Ressourcen eines technischen 

Systems, wenn diese bei einem störungsfreien Betrieb im Normalfall nicht benötigt 

werden. Ressourcen können z.B. redundante Informationen, Baugruppen, komplette 

Geräte und Leistungsreserven sein. In der Regel dienen diese zusätzlichen Ressourcen 

zur Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit. Befinden sich diese 

Einrichtungen an einem anderen Standort, spricht man von Georedundanz. 

Resilienz 

Von lateinisch resilire zurückspringen, abprallen; deutsch etwa Widerstandsfähigkeit, 

bezieht sich auf die Fähigkeit eines Systems, intern oder extern verursachten Störungen 

zu widerstehen und die Funktionsfähigkeit möglichst zu erhalten, respektive wieder zu 

erlangen. Ein anschauliches Beispiel für Resilienz ist die Fähigkeit eines 

Stehaufmännchens, sich aus jeder beliebigen Lage wieder aufzurichten. 
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REST 

REST steht für Representational State Transfer. Gemeint ist damit eine 

Programmschnittstelle, die sich an den Paradigmen und Verhalten des World Wide 

Web orientiert und einen Ansatz für die Kommunikation zwischen Client und Server in 

Netzwerken beschreibt. Der als REST bezeichnete Architekturansatz beschreibt, wie 

verteilte Systeme miteinander kommunizieren können.   

Richtfunk 

Als Richtfunk wird eine drahtlose Nachrichtenübertragung mittels Radiowellen 

bezeichnet, die von einem Ausgangspunkt auf einen definierten Zielpunkt gerichtet ist.  

Routing 

Routing bezeichnet in der Telekommunikation das Festlegen von Wegen für 

Nachrichtenströme bei der Nachrichtenübermittlung von Computern. 

Shapefiles 

Shapefiles sind vorlagenartige Strukturen.  

SIP-Trunks 

Bei SIP-Trunks handelt es sich um Telefonleitungen, die mithilfe des Standardprotokolls 

SIP (Session Initiation Protocol) per IP-Verbindung bereitgestellt werden. Anbieter von 

(VoIP-) Telefondiensten verbinden auf der Grundlage von SIP einen oder mehrere 

Sprachkanäle mit der Telefonanlage ihrer Kunden.  

SMTP 

SMTP steht für Simple Mail Transfer Protocol und ist ein Protokoll der 

Internetprotokollfamilie, das zum Austausch von E-Mails in Computernetzwerken 

dient. Es wird dabei vorrangig zum Einspeisen und zum Weiterleiten von E-Mails 

verwendet.  

SNMP 

SNMP ist die Abkürzung für Simple Network Management Protocol und ist ein 

Netzwerkprotokoll, das Netzwerkelemente, wie Server, Router, Switches, Computer 

oder Drucker, von einer zentralen Station aus überwachen und steuern kann. Das 

Protokoll regelt dabei die Kommunikation zwischen den überwachten Geräten und der 

Überwachungsstation.  
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Sprechfunk 

Unter Sprechfunk versteht man das drahtlose Übertragen von gesprochenen 

Informationen mithilfe von Handfunkgeräten, Mobilfunkgeräten oder Feststationen. Es 

kann immer nur ein Teilnehmer sprechen, während die anderen zuhören.  

Switch 

Ein Switch ist ein elektronisches Gerät zur Verbindung mehrerer Computer bzw. 

Netzwerksegmente in einem lokalen Netzwerk.  

Syslog 

Syslog ist ein Standard zur Übermittlung von Protokollmeldungen in einem IP-

Rechnernetz.  

TETRA 

TETRA steht für Terrestrial Trunked Radio und ist ein Standard für digitalen 

Bündelfunk. 

Virtual Local Area Network (VLAN) 

Ein Virtual Local Area Network (VLAN) ist ein logisches Teilnetz innerhalb eines 

Switches bzw. eines gesamten physischen Netzwerks. Es kann auch über mehrere 

Switches hinweg ausdehnen.  

Voice over IP 

Voice over IP (kurz: VoIP) versteht man einfach nur das Telefonieren über 

Computernetzwerke mittels des Internetprotokolls (IP). Je nachdem wie und wo das 

Telefonieren dabei stattfindet, spricht man von IP-Telefonie, Internet-Telefonie, LAN -

Telefonie oder manchmal auch von DSL-Telefonie. Die Technik dabei ist immer 

dieselbe.  

Warm Standby-System 

Ein Warm Standby-System übernimmt die Daten bei Ausfall der Komponente eines 

Systems im Gegensatz zum Hot Standby-System erst nach einer gewissen Totzeit. Das 

bedeutet, dass für einen kurzen Zeitpunkt nicht alle Dienste verfügbar sind und ein 

geringer Teil an Informationen verloren gehen kann. Das Gesamtsystem ist zu keinem 

Zeitpunkt von einem Ausfall bedroht. Es kann aber zu einer reduzierten Performance 

kommen.  
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Wide Area Network (WAN) 

Wide Area Network ist die Bezeichnung für ein System von Computern, die über sehr 

große Entfernungen miteinander vernetzt sind.  
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KURZFASSUNG 

Gegenstand der Überprüfung 

Die ¦berpr¿fung beinhaltete das Projekt ăLandesalarm- und Warnzentrale Kärnten, 

Leitstellenverbund 3.0ò. (TZ 1) 

Die Abt . 1 ð Landesamtsdirektion, UAbt. Landesimmobilienmanagement legte dem 

Landesrechnungshof am 6. Februar 2018 die Unterlagen zur Überprüfung als 

Großvorgaben vor. Die Unterlagen enthielten eine Darstellung der Ausgangssituation 

und der Projektziele, weiters Angaben zur Projektentwicklung, detaillierte 

Projektbeschreibungen sowie die Ermittlung der Soll- und Folgekosten. 

Der Prüfgegenstand bestand aus Maßnahmen im Bereich Elektro- und 

Nachrichtentechnik, zur technischen Beurteilung beauftragte der Landesrechnungshof 

(LRH) wegen der erforderlichen Spezialkenntnisse auf diesen Gebieten ein externes 

Gutachten. (TZ 2) 

Projektentwicklung 

Das Land Kärnten hatte seit dem Jahr 1975 in Teilschritten ein landesweites Alarm- und 

Warnsystem für den Katastrophenschutz aufgebaut. Teil davon war ein Funknetz für 

Sprechfunk und Alarmierung. Der Hauptstützpunkt der Landesalarm- und 

Warnzentrale befand sich in Klagenfurt. Weiters verfügte jeder der zehn politischen 

Bezirke über eine Bezirksalarm- und Warnzentrale. Die Systemstruktur bildete ein 

analoges Richtfunksystem. Die gesamte Infrastruktur des Alarm- und Warnsystems, die 

Bezirksalarm- und Warnzentralen und die größtenteils heute noch bestehende 

Infrastruktur der Landessalarm- und Warnzentrale stammten aus den Jahren 1989 bis 

1991. Teile der Einsatzleittechnik und der Kommunikationstechnik der Landesalarm- 

und Warnzentrale wurden im Jahr 2001 erneuert. (TZ 4) 

Den Betrieb der technischen Einrichtungen des Alarm- und Warnsystems hatte das 

Land im Jahr 1993 dem Kärntner Landesfeuerwehrverband übertragen, die Anlagen 

verblieben jedoch im Eigentum des Landes. 

Die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten war über Telefon und Funk ständig 

erreichbar und hatte eine wichtige Alarmierungs- und zentrale Informationsfunktion. 

Neben den Feuerwehren waren die Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung, 

Rettungs- und Suchhundestaffeln sowie Bereitschaftsdienste und 
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Sachverständigendienste der Landesregierung in die Landesalarm- und Warnzentrale 

eingebunden. Jährlich waren rund 20.000 Einsätze abzuarbeiten, in Spitzenzeiten 

ergaben sich bis zu 1.000 Einsätze an einem Tag. (TZ 5) 

Wesentliche Teile der nachrichten- und informationstechnischen Infrastruktur der 

Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten hatten ihre technische Lebensdauer bereits 

überschritten und waren auch technologisch überaltert. Für die aus den 1990er Jahren 

stammenden Anlagenkomponenten gab es bereits Probleme bei der Nachbeschaffung 

von Ersatzteilen. Dies manifestierte sich in jährlich steigenden Wartungskosten. Mit 

Ende des Jahres 2018 liefen Wartungsverträge für die Systemkomponenten aus, danach 

war eine störungsfreie Betriebsführung des Alarm- und Warnsystems nicht mehr 

gesichert. (TZ 6) 

Ab April 2016 führte das Land Gespräche mit dem Kärntner Landesfeuerwehrverband 

im Hinblick auf eine Erneuerung und Modernisierung des Alarm- und Warnsystems. Im 

Juli 2016 beschloss die Kärntner Landesregierung ein Planungsbudget in Höhe von 

396.000 EUR für die Projektierung und beauftragte im September 2016 die damals noch 

nicht in die Landesverwaltung eingegliederte Landesimmobiliengesellschaft GmbH mit 

dem Projektmanagement. Bis Jahresende 2016 erfolgten Grundlagenerhebungen und 

Diskussionen zwischen Land und Kärntner Landesfeuerwehrverband zur 

Konkretisierung der erforderlichen Maßnahmen, jedoch keine konkreten 

Projektentscheidungen. Trotz der bereits zu Projektbeginn festgestellten Dringlichkeit 

erfolgte keine zügige und zielgerichtete Projektabwicklung. Erst im März 2017 nahm das 

Landesimmobilienmanagement die EU-weite Ausschreibung der benötigten 

Fachplanungen vor. Wegen des eingetretenen Zeitverzuges war die Umsetzung des 

Projektes bis Jahresende 2018 gefährdet. Die Terminsituation verschärfte sich, da im 

Folgejahr die Betriebssicherheit des Alarm- und Warnsystems nicht mehr gegeben war. 

Der LRH war der Ansicht, dass dies vermeidbar gewesen wäre und eine frühzeitige 

Beiziehung eines Planers für die Fachbereiche IT-Ausstattung und Nachrichtentechnik 

den Projektfortschritt beschleunigt hätte. Er bemängelte das verspätet in Angriff 

genommene Vergabeverfahren für die Planungsleistungen. (TZ 7)  

Zielsetzungen 

Im Leitstellenverbund waren mit den Städten Klagenfurt und Villach voneinander 

unabhängige Gebietskörperschaften eingebunden. Neben der technischen Erneuerung 

und einer verminderten Ausfallsgefahr verfolgten Land und Kärntner 
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Landesfeuerwehrverband auch die Zielsetzung einer Effizienzsteigerung. Bei 

Beibehaltung der organisatorischen Unabhängigkeit sollte an den verschiedenen 

Standorten der Landesalarm- und Warnzentrale sowohl gemeinsame Informations- und 

Kommunikationstechnik als auch standorteigene Technik nutzbar sein. Ein wesentliches 

Ziel bestand in der redundanten Ausführung der Funktionalitäten. (TZ 8) 

Variantenuntersuchungen 

Aufbauend auf einer Basis-Ausrüstung der Landesalarm- und Warnzentrale untersuchte 

der Planer vier verschiedene Lösungsvarianten. Er empfahl als beste Lösung die 

Variante 4, die mit der Einbindung der Berufsfeuerwehr Klagefurt den größten Nutzen 

hatte. Durch einen technisch vereinfachten Zugang von den Bezirkshauptmannschaften 

musste bei dieser Lösung dort kein Personal vorgehalten werden, dass für Informations- 

und Kommunikationstechnik speziell ausgebildet war. (TZ 9) 

Die Bürgermeisterin der Stadt Klagenfurt und der Bürgermeister der Stadt Villach 

stimmten in schriftlichen Absichtserklärungen dem Beitritt zum Leitstellenverbund zu, 

behielten sich jedoch noch Verhandlungen hinsichtlich einer Kostenbeteiligung vor. 

(TZ 10) 

Projektbeschreibung 

Der beauftragte Planer konzipierte die Erneuerung der Landesalarm- und Warnzentrale 

mit einer Serverdoppelung in Villach. Der georedundante Serverstandort war mit dem 

Hauptstandort in Klagenfurt über mehrere Kommunikationswege hochverfügbar 

vernetzt (Miet -Leitung, Richtfunk, Mobilfunk, Internet -VPN). Die Leitstellen 

Hauptstandort, Hauptfeuerwache Villach und Berufsfeuerwehr Klagenfurt bildeten 

einen Leitstellenverbund. 

Projektinhalt war zum einen die Ausrüstung der Leitstellen der Landesalarm- und 

Warnzentrale und der Alarm- und Warnzentralen in den Bezirksstädten mit moderner 

Informations- und Kommunikationstechnik. Bauliche Adaptierungen an den Leitstellen 

waren nicht Projektinhalt, sondern von den Projektpartnern Kärntner 

Landesfeuerwehrverband, Stadt Villach und Stadt Klagenfurt beizustellen. Zum andern 

bestanden die im gegenständlichen Großvorhaben enthaltenen Maßnahmen in der 

Modernisierung des Richtfunknetzes zur Vernetzung der Landes- und Bezirksleitstellen 

und zur Anbindung des analogen Funknetzes für Sprechfunk, Alarmierung und 

Tunnelfunk, das die Einsatzorganisationen unterhalb der Richtfunkebene nutzten. Das 

Projekt sah an drei Standorten die Neuerrichtung von Funkmasten vor, somit enthielt 
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das Richtfunknetz insgesamt 27 Mastenstandorte. Die Vernetzung der Funkstandorte 

erfolgte laut Projekt in Zukunft grundsätzlich über digitalen Richtfunk. Bei drei 

Endstrecken behielt der Planer die analoge Richtfunktechnik bei. (TZ 11) 

Behörden und Bescheide 

Zum Zeitpunkt der Überprüfung lagen noch keine Bescheide oder Bewilligungen vor. 

Der LRH empfahl, die Planungsarbeiten so rasch als möglich zum Abschluss zu bringen 

und die behördlichen Bewilligungen zu erwirken. (TZ 12) 

Finanzierung 

Die Landesregierung beabsichtigte, die Kosten für das gegenständliche Projekt aus dem 

Budget zu finanzieren. Es waren jedoch zum Stand Mai 2018 nur die Planungskosten in 

Höhe von 396.000 EUR bedeckt. Die Kosten für die Umsetzung des Projektes waren 

noch nicht bedeckt. Die Abteilung 1, Unterabteilung Angelegenheiten Sicherheitsdienst 

legte am 3. April 2018 eine Budgetanmeldung vor, der zufolge für den Ausbau des 

Landeswarn- und Alarmsystems für das Jahr 2018   2,5 Mio.  EUR und für das Jahr 2019  

7,0 Mio.  EUR vorzusehen wären. (TZ 13) 

Überprüfung der Soll-Kosten 

Das Landesimmobilienmanagement legte dem LRH die Kosten für das Projekt Kosten 

in Höhe von 9,517 Mio.  EUR (inkl. USt.) vor. Diese waren folgend gegliedert: 

 

Quelle: Landesimmobilienmanagement 

Soll-Kosten

0 Grunderwerb 0

1 Aufschließung 76.105

2 Bauwerk Rohbau 0

3 Bauwerk Technik 6.330.339

4 Bauwerk Ausbau 368.470

5 Einrichtung 0

6 Außenanlagen 26.130

7 Honorare 507.633

8 Nebenkosten 78.598

9 Reserven 544.084

7.931.358

20% Ust. 1.586.272

9.517.630

Kostenbereich

Errichtungskosten, exkl. USt.

Errichtungskosten Gesamt, inkl. USt.
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In diesen Kosten waren auch die Kosten der technischen Ausrüstung der Leitstellen bei 

der Hauptfeuerwache Villach und bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt enthalten. 

Aufgrund von Vorgesprächen waren diese Kosten anteilsmäßig von den Städten 

Klagenfurt und Villach zu tragen. (TZ 14) 

Im Kostenbereich 1 ð Aufschließung ermittelte das Landesimmobilienmanagement 

Kosten in Höhe von rund 76.000 EUR netto für Bauvorbereitungen für drei neu zu 

errichtende Funkmasten. Auch eine Instandsetzung am Zugang zu einem bestehenden 

Funkmast war in diesen Kosten enthalten. (TZ 15) 

Der Kostenbereich 3 ð Bauwerk Technik beinhaltete Kosten von 6,33 Mio.  EUR netto. 

In diesem Teil der Kostenberechnung befand sich die technische und funktionelle 

Ausrüstung der Leitstellen und der funktechnischen Anlagen. Die Leistungen gliederten 

sich in Sicherheitstechnik, EDV-Verwaltungsprogramm, Schnittstellen für EDV-

Verwaltungsprogramm und Notstrom- und E-Installation. Die Kosten ermittelte der 

beauftragte Planer. Der Planer gab an, dass nach eigenen Erfahrungen bei 

vergleichbaren Projekten mit einer größeren Schwankungsbreiten zu rechnen wäre. 

(TZ 16) 

Die Projekterstellung erforderte Spezialwissen im Bereich Informations- und 

Kommunikationstechnik. Daher zog der LRH zur Beurteilung der vorliegenden 

Planung einen externen Gutachter bei. Der Gutachter beurteilte den Umfang und die 

Planungstiefe des Konzeptes für den Leitstellenverbund als angemessen. Er befand, dass 

die vorliegende Planung sowohl dem aktuellen Stand der Technik als auch den gängigen 

Engineering Best Practices entspräche, machte jedoch zusätzliche Empfehlungen, die 

die Qualität der Planung weiter steigern könnten. (TZ 17) 

Die Optimierungsvorschläge des Gutachters sind in der Beschreibung der Hauptgruppen 

100 bis 600 des Pakets Sicherheitstechnik/Leittechnik wiedergegeben. (TZ 18 bis TZ 23) 

Bei der Schnittstelle des EDV-Verwaltungsprogrammes mit Kosten von 40.000 EUR  

sah der LRH Einsparungspotenzial durch programmiertechnische Berücksichtigung 

einer Datenimplementierung und Datenmigration aus dem alten Verwaltungssystem 

bereits im Zug der Entwicklung des neuen EDV-Verwaltungssystems. (TZ 25) 

Der Kostenbereich 4 ð Bauwerk Ausbau enthielt die Kosten der Baumaßnahmen für die 

Errichtung der neu hinzukommenden Mastanlagen und der Anpassung bestehender 

Sendemasten. Dafür ermittelte das Landesimmobilienmanagement Kosten in Höhe von 



 

6 

KURZFASSUNG 

368.000 EUR. Die Umbauarbeiten der Landesalarm- und Warnzentrale wollte der 

Kärntner Landesfeuerwehrverband finanzieren, den Leitstellenraum bei der 

Hauptfeuerwache Villach die Stadt Villach. Somit waren für die Standorte des 

Leitstellenverbundes keine Kosten angesetzt. Vereinbarungen mit den Städten 

Klagenfurt und Villach hinsichtlich der Kostentragung hatte das Land jedoch noch nicht 

abgeschlossen. (TZ 27 bis TZ 32) 

Im Kostenbereich 6 ð Außenanlagen hatte das Landesimmobilienmanagement die 

Kosten für Einfriedungen von vier neuen Standorten des Richtfunknetzes in Höhe von 

26.000 EUR ermittelt. (TZ 33) 

Der Kostenbereich 7 ð Honorare enthielt die Kosten der Projektprojektentwicklung, der 

Planungsleistungen und der Leistungen der örtlichen Bauaufsicht, wofür das 

Landesimmobilienmanagement rund 508.000 EUR ermittelte. (TZ 34 bis TZ 41) 

Der Kostenbereich 8 ð Nebenkosten enthielt behördliche Bewilligungen, Gebühren und 

Anschlusskosten in Höhe von 79.000 EUR. (TZ 42) 

Im Kostenbereich 9 ð Reserven hatte das Landesimmobilienmanagement Reservemittel 

in Höhe von 544.000 EUR angesetzt. Projektunsicherheiten bestanden hauptsächlich in 

Zusammenhang mit der Umsetzbarkeit des Richtfunknetzes und in zusätzlichen 

Wartungskosten im dem Falle, dass die Fertigstellung der Landesalarm- und 

Warnzentrale erst nach Auslaufen des bestehenden Wartungsvertrages Ende 2018 

erfolgt. (TZ 43) 

Ende April 2018 lag das vorläufige Endergebnis der Ausschreibung für 

Sicherheitstechnik/Leittechnik vor. Dies ließ erwarten, dass die für die technische 

Ausrüstung angesetzten Kosten unterschritten würden. Ebenfalls Ende April langten 

beim Land Kärnten schriftliche Forderungen des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes 

und der Stadt Villach zur teilweisen Übernahme von Kosten der baulichen Adaptierung 

der Leitstellenstandorte ein. Der LRH empfahl, auf politischer Ebene mit dem 

Landesfeuerwehrverband und der Stadt Villach so schnell wie möglich Verhandlungen 

aufzunehmen, um die Kostenübernahme des Landesfeuerwehrverbandes und der Stadt 

Villach am Projekt endgültig festzulegen. (TZ 44 und TZ 45) 

Auch nach Einführung des digitalen Richtfunknetzes bestand zu den mobilen 

Funkendgeräten eine analoge Funkverbindung. Das künftig von Land Kärnten und 

Bundesministerium f¿r Inneres geplante Projekt ăDigitalfunk  BOSò würde das Alarm- 
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und Warnsystem Kärnten hauptsächlich im Bereich der Sprachkommunikation zu den 

Endgeräten betreffen. Dieses Szenario war detailliert in der aktuellen Planung als 

Zukunftsszenario vorgesehen und berücksichtigt. Eine Rücksprache mit dem 

Bundesministerium für Inneres ergab, dass die Umsetzung der beiden Projekte eine 

zusätzliche Redundanz und somit erhöhte Betriebssicherheit des Gesamtsystems 

bewirkte. Das Bundesministerium für Inneres erachtete die Planungen zur 

Modernisierung der Landesalarm- und Warnzentrale als nützlich und richtig für eine 

spätere Einbindung des Digitalfunks BOS. (TZ 46) 

Überprüfung der Folge-Kosten-Berechnung 

Die Berechnung der Folge-Kosten erstellte das Landesimmobilienmanagement in 

Zusammenarbeit mit der Unterabteilung Angelegenheiten Sicherheitsdienst und dem 

Kärntner Landesfeuerwehrverband. Die Ist-Kosten des Projektes betrugen insgesamt 

503.000 EUR im Jahr 2016. Davon entfielen 359.000 EUR auf das Land. Der Rest 

verteilte sich auf den Kärntner Landesfeuerwehrverband, die Berufsfeuerwehr 

Klagenfurt und die Hauptfeuerwache Villach. Die zukünftigen, jährlichen Soll-Kosten 

nach Realisierung des Projektes betrugen 547.000 EUR. Die Folge-Kosten-Berechnung 

bei Realisierung des Projektes ergab für das Jahr der Inbetriebnahme jährliche 

Mehrkosten in Höhe von 44.000 EUR. Die ausgewiesenen Folge-Kosten beinhalteten 

auch die Kosten der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der Hauptfeuerwache Villach, 

wobei der Kostenaufteilungsschlüssel noch zu verhandeln war. (TZ 47 und TZ 48) 

Das Landesimmobilienmanagement errechnete bei den Personalkosten eine Erhöhung 

um 36.000 EUR. Die Erhöhung der Personalkosten hing wesentlich von der Gestaltung 

und Ausformulierung der zukünftigen Wartungsverträge ab. (TZ 49) 

Die Service- und Wartungsleistungen Dritter für das Land bzw. Berufsfeuerwehr 

Klagenfurt und Hauptfeuerwache Villach betrugen im Jahr 2016 rd. 273.000 EUR. Das 

Landesimmobilienmanagement plante zusammen mit dem Kärntner 

Landesfeuerwehrverband in die zukünftigen Wartungsverträge auf Fremdleistungsbasis 

einen Großteil der gegenwärtig notwendigen Reparaturleistungen miteinzubeziehen. 

Für die neuen technischen Anlagen des Einsatzleitsystems errechnete das 

Landesimmobilienmanagement insgesamt rd. 328.000 EUR an Wartungskosten. 

(TZ 50) 

Bei den Wartungskosten durch Dritte für die Relaisstellen ging das Land von 

wesentlichen Einsparungen i.H.v. 36.000 EUR aus. Bei den Instandsetzungen der 
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Relaisstellen durch die Landesalarm- und Warnzentrale selbst ging man durch das neu 

ausgeschriebene Wartungsmanagement von Einsparungen i.H.v. 36.000 EUR aus. 

(TZ 51) 

Für die allgemeinen Erhaltungskosten für die Landesalarm- und Warnzentrale bzw. 

Stromverbrauch und Leitungskosten errechnete das Landesimmobilienmanagement nur 

geringfügige Erhöhungen. Die Mieten für die einzelnen Relaisstandorte erhöhten sich 

aufgrund zusätzlich erforderlicher Standorte um rd. 10.000 EUR.  

Die genaue Höhe der zukünftigen Kosten für Personal, Wartung und Instandhaltung 

hing von noch abzuschließenden Wartungsverträgen ab, die vorgelegten Kosten waren 

mit Unsicherheiten behaftet. Die Finanzierung des Projektes wird lt. Abteilung 1 erst 

mit den Budgets 2018 und 2019 sichergestellt werden, Finanzierungskosten in Form von 

Zinsen ergeben sich durch die Budgetfinanzierung nicht. (TZ 52 bis TZ 57) 
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Prüfungsgegenstand 

1 Die Abteilung 1 ð Landesamtsdirektion, Unterabteilung Landesimmobilienmanagement 

(kurz: Landesimmobilienmanagement)1 legte dem Landesrechnungshof (LRH) 

Unterlagen zum Projekt ăLandesalarm- und Warnzentrale Land Kärntenò (LAWZ) zur 

Überprüfung als Großvorhaben (GVH) gemäß § 10 Kärntner 

Landesrechnungshofgesetz2 (K-LRHG ) vor. 

Der LRH unterzog die Berechnungen der Soll-Kosten und der Folge-Kosten dieses 

Projektes einer Überprüfung. Die Überprüfung erstreckte sich insbesondere auf 

- die ziffernmäßige Richtigkeit der Kostenaufstellung, 

- die Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit der Kostenberechnung, 

- die Übereinstimmung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und 

- die Plausibilität der Kostenansätze. 

Projektvorlage und Prüfungsdurchführung 

2 Das Landesimmobilienmanagement legte mit Schreiben vom 6. Februar 2018 dem LRH 

die Unterlagen betreffend das Projekt LAWZ zur Überprüfung vor. Die Unterlagen 

enthielten eine Darstellung der Ausgangssituation und der Projektziele, Angaben zur 

Projektentwicklung, detaillierte Projektbeschreibungen sowie die Ermittlung der Soll- 

und Folgekosten. 

Der wesentliche Teil der Maßnahmen bestand in der Erneuerung 

informationstechnischer Einrichtungen und Anlagen zur funktechnischen 

Nachrichtenübermittlung. Die technische Beurteilung dieser Maßnahmen erforderte 

Spezialkenntnisse im Bereich der Elektro- bzw. Nachrichtentechnik, weshalb der LRH 

für diese Prüfung einen externen Gutachter beizog. Der gegenständliche Prüfbericht 

basiert teilweise auf dem im Zuge der Prüfung für den LRH erstellten Gutachten. 

Am 23. März 2018 fand beim Kärntner Landesfeuerwehrverband (KLFV) in Klagenfurt 

eine Erörterung des vorgelegten Projekts statt. Als Auskunftspersonen nahmen an dieser 

Besprechung mit dem LRH die Projektverantwortlichen des Amtes der Kärntner 

Landesregierung, der Landesfeuerwehrkommandant, Vertreter der Feuerwehr und der 

Planer teil. Anlässlich dieses örtlichen Termins erfolgte durch die Prüfer des LRH auch 

eine Besichtigung der bestehenden Landesalarm- und Warnzentrale. 

                                                   
1 Vormals: Landesimmobiliengesellschaft Kärnten GmbH; seit 1. März 2018 wieder in die Landesverwaltung eingegliedert. Im 
gegenständlichen Bericht wird einheitlich die Bezeichnung Landesimmobilienmanagement verwendet. 
2 LGBl.  Nr. 91/1996 
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Während der Überprüfung des LRH brachte das Landesimmobilienmanagement bereits 

die im Projekt enthaltenen technischen Anlagen zur Ausschreibung und wickelte dafür 

ein EU-weit bekannt gemachtes, mehrstufiges Verhandlungsverfahren ab. Der Abschluss 

des Vergabeverfahrens war zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch offen. 

Unabhängig vom Projekt LAWZ beabsichtigte das Land gemeinsam mit dem Bund die 

Einführung eines landesweiten digitalen Funknetzes für Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben.3 Zur Klärung, ob sich diese beiden Projekte überschnitten und 

es somit zu frustrierten Kosten kommen könnte, kontaktierte der LRH im Zuge der 

Prüfung auch das Bundesministerium für Inneres (BMI). 

Eine Schlussbesprechung zum gegenständlichen Bericht fand am 4. Mai 2018 statt.  

Die Aufstellung der zur Großvorhabensprüfung vorgelegten Unterlagen ist im Anhang 

zu diesem Bericht angeführt.  

Darstellung des Prüfungsergebnisses 

3 In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 

Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl) und 

deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2) aneinandergereiht. Das in 

diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmännische Auf- und 

Abrundungen. Die Kosten wies der LRH in Euro (EUR) aus, die angegebenen Beträge 

verstanden sich grundsätzlich als Nettowerte und beinhalteten keine Umsatzsteuer. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtete der LRH bei Personen-, Berufs- und 

Funktionsbezeichnungen darauf, jeweils die weibliche und die männliche Form zu 

nennen. Alle Bezeichnungen beziehen beide Geschlechter ein. 

                                                   
3 Digitalfunk BOS 
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Ausgangslage 

Ausgangssituation 

4 Das Land Kärnten war Eigentümer und Betreiber eines Alarm- und Warnsystems für 

den Katastrophenschutz. Ab 1975 errichtete es in Teilschritten ein Funknetz für 

Sprechfunk und Alarmierung, jeder der zehn politischen Bezirke verfügte über eine 

Bezirksalarm- und Warnzentrale (BAWZ). Erweiterungen des Alarm- und Warnsystems 

erfolgten im Jahre 1980 durch Einbeziehung einer Staudammwarnung der 

Österreichischen Draukraftwerke4 sowie im Jahr 1984 durch ein Warnsystem für 

Hochwasserbereiche der Kärntner Elektrizitäts AG (KELAG). Im Jahr 1991 richtete das 

Land zur Verbesserung des Alarmierungssystems in Klagenfurt am Wörthersee eine 

dauerbesetzte Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) ein. Diese verfügte über 

Funkverbindungen zu den in allen Teilen des Bundeslandes vorhandenen 

Alarmierungseinrichtungen (Sirenensteuergeber). 

Die Systemstruktur des Alarm- und Warnsystems bildete ein analoges Richtfunksystem 

mit 21 Relaisstellen. Die gesamte Infrastruktur des Alarm- und Warnsystems, die 

BAWZ und die größtenteils heute noch bestehende Infrastruktur der LAWZ stammten 

aus den Jahren 1989 bis 1991. Teile der Einsatzleittechnik und der 

Kommunikationstechnik der LAWZ wurden im Jahr 2001 erneuert. 

Betrieb und Aufgaben der LAWZ 

5 Im Jahr 1993 übertrug das Land dem KLFV den Betrieb der technischen Einrichtungen 

des Alarm- und Warnsystems, die Anlagen verblieben jedoch im Eigentum des Landes. 

In der damals abgeschlossenen Vereinbarung5 verpflichtete sich der KLFV, die LAWZ 

als generelle Anlaufstelle für die Bevölkerung in allen Arten von Notfällen zu betreiben. 

Das Land verpflichtete sich zur Kostentragung für  

- die Erhaltung und Instandsetzung des Warn- und Alarmsystems und der 

dafür notwendigen Anlageteile,  

- die technische Ausstattung und 

- die Wartung für das Warn- und Alarmsystem, die Stromversorgung, die 

Bestandverträge und die Versicherungen für die Relaisstationen. 

Die LAWZ war über Telefon und Funk ständig erreichbar und hatte eine wichtige 

Alarmierungs- und zentrale Informationsfunktion. Sie stellte für Katastrophenfälle in 

                                                   
4 Nunmehr: Verbund Hydropower GmbH 
5 Vereinbarung Zl. LAD -KL -219/86/93  vom 22. Juni 1993 
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Kärnten die Alarmzentrale für den Feuerwehrdienst und die Bevölkerungswarnung dar 

und musste auch die Benachrichtigung bzw. Aktivierung aller in der Landesverwaltung 

bestehenden Bereitschaftsdienste übernehmen. 

Tabelle 1: Überblick über die von der LAWZ wahrgenommenen Aufgaben 

 

Quelle: Landesimmobilienmanagement; Homepage Landesfeuerwehrverband 

Aufgaben des LAWZ

Entgegennahme Feuerwehrnotruf 122

Entgegennahme Wasserrettungsnotruf und Behördennotruf 130 aus ganz Kärnten

Entgegegnnahme Bergrettungsnotruf 140

Entgegennahme der Alarme von automatischen Brandmeldeanlagen aus ganz Kärnten (ca. 320 Anlagen)

Alarmierung der Feuerwehren auf Landes-, Bezirks-, Abschnitts- und Ortsebene über Sirenen und 

Rufempfänger

Alarmierung der Bergrettung auf Landes- und Ortsstellenebene über SMS

Alarmierung der Wasserrettung auf Landesebene über SMS

Verständigung Höhlenrettung 0463 / 36043 oder Notruf 130

Alarmierung der Suchhundestaffeln der Österreichischen Rettungshundebrigade und des Arbeiter-Samariter-

Bund Österreich

Alarmierung der Bereitschaftsdienste der Landesregierung: Landesamtsdirektion, Umwelt-Chemiker, 

Lebensmittelüberwachung, Luftreinhaltung, Amtstierärzte (Tiertransporte) und sonstige Sachverständige 

(Geologen, Verkehrsrecht...)

Entgegennahme von Gefahrenmeldungen aller Art und Alarmierung entsprechend den Alarmplänen (z.B. 

YŜǊƴƪǊŀŦǘǿŜǊƪ YǊǑƪƻύ

Alarmierung und Benachrichtigung der Entscheidungsträger des Landes Kärnten 

(Landeskoordinationsausschuss und Landeskrisenmanagement) sowie der Bezirkshauptmannschaften 

entsprechend den Alarmplänen

Entgegennahme und Weiterleitung aller sonstigen Hilfsansuchen und Notfallmeldungen an die zuständigen 

Einsatzorganisationen (Polizei, Rettung, Bergrettung, Höhlenrettung, Suchhundestaffeln etc.)

Entgegennahme der E-Mail und Faxmeldung der Bundeswarnzentrale und von Bundesministerien sowie 

Weiterbearbeitung nach Erfordernis

Unterstützung sonstiger Einsatzorganisationen wie Höhlenrettung, Wasserrettung, Bergwacht u.a.

Anforderung Rettungshubschrauber im Bedarfsfalle bzw. Weitergabe von Anforderungsmeldungen

Assistenzanforderung des Bundesheeres (Mannschaft und Gerät für Katastropheneinsatz sowie 

Hubschrauber für Brandeinsätze, Überstellungsflüge)

Warn- und Alarmdienst in allen Katastrophenfällen (Sirenenzivilschutzprogramme, Durchsagen in Rundfunk 

und Fernsehen)

Gefahrengut Erstinformation für Einsatzorganisationen

Entgegennahme von Hochwasser-Gefahrenmeldungen der Austria Hydro Power bzw. der KELAG

Verständigungsverfahren für Arzneimittelüberwachung

Ständige Beobachtung der 36 Messstellen des Strahlenfrühwarnsystems und Alarmierung bei 

Grenzwertüberschreitungen entsprechend Dienstanweisung

Wartung und Aktualisierung der Alarmpläne von Feuerwehren und Landesregierung

Erstellung von Sonderalarmplänen und KAT-Alarmplänen für Objekte gemäß Seveso-III Richtlinie

Vorhaltung der Erreichbarkeiten von Firmen, wie z.B. Kaminkehrer, Altölentsorgung, Tierkörperentsorgung, 

Straßenmeisterei und Wasserwerke sowie Verständigung im Anlassfalle

Wartung der Stammdaten aller Feuerwehrmitglieder in Kärnten (über 20.000 Personen)

Statistische Auswertungen im Feuerwehrbereich (Monats- und Jahresstatistik)
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Verteilt über das Land Kärnten gab es 399 Freiwillige Feuerwehren, die in 

zehn Feuerwehrbezirke entsprechend den politischen Bezirken gegliedert waren. Weiters 

gab es 20 Betriebsfeuerwehren. Die Feuerwehrbezirke waren wiederum in 

27 Feuerwehrabschnitte unterteilt. Dauerbesetzte Einsatzzentralen gab es außer bei der 

LAWZ nur bei der BAWZ Klagenfurt -Stadt und der BAWZ Villach. Diese drei 

Einsatzzentralen waren bislang kommunikationstechnisch nicht vernetzt. 

Bei der Gesamtkonzeption der LAWZ waren neben den Feuerwehren folgende 

Einsatzorganisationen zu berücksichtigen: 

- Bergrettung 

- Wasserrettung 

- Höhlenrettung 

- Rettungshundebrigade 

- Samariter Suchhundestaffel 

- Bereitschaftsdienste bzw. Sachverständigendienste des AKL 

Sowohl die Entgegennahme der Notrufe als auch die Alarmierung dieser 

Organisationen erfolgten über die LAWZ. 

Die LAWZ verzeichnete jährlich rund 20.000 Einsätze wobei rund 60 bis 70% davon 

Feuerwehreinsätze waren. Der Rest verteilte sich auf Einsätze für die Landesregierung, 

die übrigen Einsatzorganisationen und allgemeine Tätigkeiten. Im Durchschnitt wickelte 

die LAWZ täglich rund 55 Einsätze ab, in Spitzenzeiten (z.B. bei katastrophalen 

Niederschlagsereignissen, Unwetter) ergaben sich bis zu 1.000 Einsätze an einem Tag. 

Problemstellung und Lösungsansatz 

6.1 Wesentliche Teile der technischen Infrastruktur wiesen im Jahre 2018 ein Alter von 25 

bis 30 Jahren auf. Laut dem vorgelegten Projekt- und Kostenbericht des 

Landesimmobilienmanagements gab es für die aus den 1990er Jahren stammenden 

Anlagenkomponenten bereits Probleme bei der Nachbeschaffung von Ersatzteilen. 

Das Land und der KLFV hatten im Jahr 2005 eine externe Systembetreuungsfirma mit 

Wartung, Service und Instandhaltung des Einsatzleitsystems der LAWZ beauftragt. Im 

Oktober 2015 teilte die Wartungsfirma dem KLFV mit, dass die Hardwarekomponenten 

der nachrichtentechnischen und informationstechnischen Ausstattung der LAWZ ihre 

Lebensdauer bereits um ein Mehrfaches überschritten hätten und eine Neubeschaffung 

der technischen Ausrüstung künftig nicht mehr möglich wäre. Daraufhin schloss der 

KLFV eine Zusatzvereinbarung zum bestehenden Wartungsvertrag bis Dezember 2018 

zur ăBetriebssicherstellung f¿r das Einsatzleitsystem f¿r die Jahre 2016/17/18ò ab, der 
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auch die Lieferung eines Ersatzteilpaketes beinhaltete. Die Verlängerung des 

Wartungsvertrages hatte eine Laufzeit bis 31. Dezember 2018. Die Jahresraten für die 

Betriebssicherstellung betrugen im Jahr 2016 netto 94.969,60 EUR und erhöhten sich 

laut diesem Vertrag auf 148.895,08 EUR im Jahr 2018. 

Nach Verhandlungen bot die Systembetreuungsfirma im April 2017 dem KLFV die 

Weiterführung der Wartung zur Betriebssicherstellung der vorhandenen Anlagen im 

Jahr 2019 an. Die Unternehmung wies jedoch darauf hin, dass die Betriebssicherstellung 

eingeschränkt und mit einem erhöhten Ausfallrisiko verbunden wäre. Bei einem Ausfall 

von Systemkomponenten müsse mit Instandsetzungsarbeiten von mehreren Tagen 

gerechnet werden. Während dieses Zeitraumes könne es zu Einschränkungen im 

Leitstellenbetrieb und zum Einsatz der Rückfallebenen kommen. Für ein 

Softwaremodul zur Verwaltung konnte die Betreuungsfirma aufgrund von 

Kompatibilitätsproblemen keine Sicherstellung anbieten. Die Kosten für die 

Unterstützung bei der Aufrechterhaltung des Systembetriebes im Jahr 2019 betrugen laut 

dem Angebot der Betreuungsfirma netto 200.000 EUR. 

6.2 Der LRH hielt fest, dass wesentliche Komponenten der technischen Infrastruktur 

überaltert waren. Die Anlagen waren sowohl am Ende ihrer technischen Lebensdauer 

und als auch technologisch abzulösen. Die Überalterung manifestierte sich in jährlich 

steigenden Wartungskosten. Ab dem Jahr 2019 war nach dem Auslaufen der 

Wartungsverträge keine störungsfreie Betriebsführung des Alarm- und Warnsystems 

mehr gesichert. 

Entscheidungsfindung 

Projektbeginn 

7.1 Das Land führte im April und Mai 2016 mit dem KLFV erste Gespräche im Hinblick 

auf die Erneuerung und Modernisierung des Alarm- und Warnsystems. An den 

Gesprächen nahmen auch Vertreter des Landesimmobilienmanagements teil. In diesen 

Gesprächen kamen die Vertreter des Landes und des KLFV überein, dass die 

Erneuerung des Alarm- und Warnsystems bis Ende 2018 abgeschlossen sein müsse und 

sofort mit der Projektentwicklung zu beginnen wäre, um eine Lösung vor Ablauf des 

Wartungsvertrages6 sicherzustellen.7 Weiters hielt das Landesimmobilienmanagement in 

einem Protokoll vom Mai 2016 fest, dass für die Beauftragung der erforderlichen 

Fachplanung ein EU-weites Vergabeverfahren abzuwickeln wäre. 

                                                   
6 Siehe TZ 6 
7 Gesprächsnotizen von Abt. 1 und Landesimmobilienmanagement von einer Besprechung im Haus der Sicherheit am 14. 
April 2016 
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Als Grundlage für die Projektentwicklung diente eine Studie des KLFV aus dem Jahr 

2015. Dieses Sanierungskonzept sah prioritär den Ausbau der Anlagentechnik der 

LAWZ und darauffolgend die Anpassung an den Stand der Technik aller BAWZ vor. 

Weiters sollte die gesamte Infrastruktur des landesweiten Alarm- und Warnsystems mit 

den Relaisstellen für das Richtfunkzubringernetz als analoges Richtfunksystem erneuert 

werden.8 

Im Juli 20169 beschloss die Kärntner Landesregierung ein Planungsbudget für die 

Vorarbeiten zur Projektentwicklung bis zur endgültigen Genehmigung in Höhe von 

396.000 EUR und beauftragte den Landeshauptmann, mit dem 

Landesimmobilienmanagement10 dafür einen Projektmanagementvertrag abzuschließen.  

Aus dem Beschlussakt der Landesregierung waren folgende Zielvorgaben zu 

entnehmen: 

- Sukzessive Erneuerung im Bestand ohne Beeinträchtigung des 

Betriebsablaufes 

- Betriebssicherheit für weitere 15 bis 20 Jahre auf dem aktuellen Stand der 

Technik 

- Verbesserungen der Betriebseffizienz 

- Erhöhung der Redundanz 

- Schaffung einer Basis für den zukünftig geplanten digitalen Behördenfunk 

TETRA sowie eine digitale zukünftige Alarmierung, welche bei 

definitiver Verfügbarkeit einfach und kostengünstig eingeführt werden 

kann 

Die formelle Beauftragung des Landesimmobilienmanagements mit den 

Baumanagementleistungen zur baulichen Adaptierung der LAWZ in Klagenfurt und 

zur Erneuerung der technischen Bestandskomponenten des Alarm- und Warnsystems in 

Kärnten erfolgte im September 2016. Der Leistungsumfang bestand im 

Projektmanagement bis zum Ende der Einreichplanung.11 

In der zweiten Jahreshälfte 2016 nahm das Landesimmobilienmanagement 

Bestandserhebungen des Alarm- und Warnsystems vor. In der Folge gab es 

Diskussionen zwischen Land, KLFV und Landesimmobilienmanagement zur 

                                                   
8 Laut diesem Sanierungskonzept strebte der KLFV eine technische Erneuerung aller BAWZ an. Im Zuge der Planungen nahm 
er jedoch davon Abstand und verfolgte anstelle dessen die Einrichtung einer Redundanzzentrale als adäquate Notfallebene. 
Siehe dazu TZ 9 Variantenuntersuchungen. 
9 76. Sitzung am 26. Juli 2016, Zl. 01-Si-2/45-2016 
10 Damals noch Landesimmobiliengesellschaft Kärnten mbH 
11 Einzelvereinbarung mit der LIG Zl. KL511/1/2016 datiert mit 30.August 2016 



 

16 

PROJEKTENTWICKLUNG 

genaueren Festlegung des Projektinhalts und zur Projektentwicklung. Neben Fragen des 

Raumbedarfs wurde beispielsweise überlegt, ob die Verbesserung der Redundanz durch 

Aufrüstung der BAWZ oder durch eine zentrale Redundanzstelle herzustellen war. 

Auch Synergien zwischen dem Alarm- und Warnsystem des Landes und dem Roten 

Kreuz durch Einmietung in die im Jahr 2016 technisch erneuerte Leitstelle dieser 

Organisation erschienen den Projektverantwortlichen verfolgenswert, weshalb eine 

Kontaktaufnahme mit dem Roten Kreuz erfolgte. Eine technische Klärung dieses 

Ansatzes erfolgte jedoch nicht, auch gab es dafür vom Roten Kreuz kein tatsächliches 

Mietangebot. 

Auch die mit der Wartung der LAWZ beauftragte Systembetreuungsfirma trat mit 

einem eigenen Vorschlag zur Ertüchtigung der dort bestehenden Bestandskomponenten 

an den KLFV heran und legte im November 2016 dafür ein Angebot vor.12  

Das Land holte zur Klärung, ob die Möglichkeiten 

- Einmietung beim Roten Kreuz und  

- Angebot der Systembetreuungsfirma 

weiterzuverfolgen wären, ein vergaberechtliches Gutachten ein. Der bestellte Gutachter 

schloss eine Direktvergabe aus und sah auch keine Voraussetzungen zur Abwicklung 

von Verhandlungsverfahren mit nur einem Bieter gegeben. Das Land verfolgte diese 

Möglichkeiten daher nicht weiter. Konkrete Projektentscheidungen erfolgten bis Ende 

des Jahres 2016 trotz der bereits zu Projektbeginn im April 2016 festgestellten 

Dringlichkeit nicht. 

Der Projektverantwortliche des Landes wies nach Rückfrage im Büro des 

Landeshauptmanns13 das Landesimmobilienmanagement am 18. Jänner 2017 an, die 

Varianten 

- Sanierung LAWZ mit BAWZ und  

- Sanierung LAWZ ohne BAWZ  

weiterzuverfolgen. In einer darauffolgenden Projektbesprechung hielt das 

Landesimmobilienmanagement fest, dass gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan eine 

                                                   
12 Dieses Angebot fußte jedoch nicht auf den Zielsetzungen der Landesregierung und enthielt auch lediglich eine 
Teilerneuerung der LAWZ-Leitstelle. Es beinhaltete beispielsweise keine Redundanzerhöhung, keine TETRA-Einbindung und 
sah außerhalb der LAWZ-Leitstelle keinerlei Maßnahmen vor.  
13 Der Landeshauptmann war der zuständige Referent für Katastrophenschutz. 
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Verzögerung eingetreten und eine Umsetzung bis Ende 2018 nicht mehr realisierbar 

wäre.14 

Im März 2017 brachte das Landesimmobilienmanagement schließlich die 

Fachplanerleistungen EU-weit zur Ausschreibung. Sofort nach Abschluss des 

Vergabeverfahrens für diesen Dienstleistungsauftrag nahm der Planer im Juli 2017 die 

Bearbeitung auf. 

7.2 Der LRH hielt fest, dass trotz einer bereits zu Projektbeginn im April 2016 von den 

Verantwortlichen festgestellten Dringlichkeit keine zügige und zielgerichtete 

Projektabwicklung erfolgte. Bis Ende des Jahres 2016 erfolgten keine 

Projektentscheidungen. 

Das Vergabeverfahren für den benötigten Fachplaner leitete das 

Landesimmobilienmanagement beinahe ein Jahr nach der Projekteinleitung ein. Ein 

Fachplaner stand als Konsequenz daraus erst ab Juli 2017 zur Verfügung. Wegen des 

eingetretenen Zeitverzuges war die Umsetzung des Projektes bis Jahresende 2018 

gefährdet. Die Terminsituation verschärfte sich, da im Folgejahr die Betriebssicherheit 

des Alarm- und Warnsystems nicht mehr gegeben war. 

Der LRH war der Ansicht, dass dies vermeidbar gewesen wäre und eine frühzeitige 

Beiziehung eines Planers für die Fachbereiche IT -Ausstattung und Nachrichtentechnik 

den Projektfortschritt beschleunigt hätte. Er bemängelte das verspätet in Angriff 

genommene Vergabeverfahren für die Planungsleistungen. 

Ziele im Detail 

8 Laut dem vorgelegten Projekt- und Kostenbericht verfolgten Land und KLFV im Detail 

folgende Zielsetzungen: 

- Nutzung der gemeinsamen Informations- und Kommunikationstechnik 

und der standorteigenen Technik 

- Beibehalten der organisatorischen Unabhängigkeit 

- Zusammenarbeit im Verbund und Effizienzsteigerung 

- Robustheit gegenüber neuen Risiken (Terror, Klimawandel) 

- Technische Erneuerung am Stand der Technik 

Die zu verbindenden Leitstellen unterstanden mit der LAWZ, der Berufsfeuerwehr 

Klagenfurt (BF-K) und der Hauptfeuerwache Villach (HFW -V) verschiedenen, 

                                                   
14 Projektteambesprechung 04 am 20. Jänner 2017 
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voneinander unabhängigen Organisationseinheiten. Die beteiligten Stellen sollten 

sowohl über gemeinsame Leitstellensysteme an allen Standorten als auch lokal über 

individuelle Systeme verfügen. Alle Standorte sollten an das Sprechfunknetz und 

Alarmierungsfunknetz digital angebunden werden. Dabei sollten Betriebseffizienz und 

funktionale Möglichkeiten verbessert und eine Basis für den zukünftig geplanten 

digitalen Behördenfunk TETRA sowie eine digitale zukünftige Alarmierung geschaffen 

werden. 

Durch einen Verbund der Leitstellen wären Starklastbetrieb, Störungsbetrieb und 

Notbetrieb der Leitstellen leichter zu bewältigen und es ergäbe sich an allen Standorten 

eine Leistungssteigerung ohne Erhöhung der Dienstbesetzung. Des Weiteren wären 

Reparaturfälle dadurch weniger zeitkritisch und notwendige Betriebsunterbrechungen 

für z.B. Umbauarbeiten, Softwarereleases usw. weitestgehend risikolos. 

Alarmierungsprozesse könnten zeitlich optimiert werden und Alarmpläne 

gebietsübergreifend abgearbeitet werden. Fehlgeleitete Notrufe könnten direkt an die 

zuständige Zentrale weitergeleitet werden. Verbesserungen ergäben sich auch für die 

Wartung gemeinsam genutzter Daten und das Qualitätsmanagement. 

Zur Verbesserung der Robustheit des Systems gegenüber Bedrohungen, die ganze Städte 

betreffen können (z.B. großflächige Stromausfälle, Ereignisse mit Terrorismusbezug, 

extreme Wetterereignisse) strebten die Planer eine geographische Redundanz an. 

Die technische Erneuerung am Stand der Technik sollte eine integrierte und einheitliche 

Bedienung auf allen Leitstellenplätzen ermöglichen und mit einer durchgängigen 

Hochverfügbarkeitsarchitektur ausgelegt sein. Auch bei Ausfall eines ganzen Standortes 

sollte der Funktionserhalt gewährleistet sein. Die Ansteuerung des Warn- und 

Alarmsystems, des Sprechfunks und des zukünftigen Digitalfunks sollte 

standortunabhängig erfolgen. Die Entgegennahme von Notrufen und automatischen 

Alarmen von Brandmeldeanlagen sollte standortredundant sein. 

Variantenuntersuchungen 

9.1 Als ersten Schritt der Projektierungsarbeiten hatte der vom 

Landesimmobilienmanagement beauftragte Planer mögliche Varianten zu untersuchen. 

Dafür konkretisierte er zunächst die Anforderungen hinsichtlich Starklastfähigkeit des 

Systems, Qualität bzw. Diensterfahrung des in den Alarm- und Warnzentralen 

vorzuhaltenden Personals, sowie Robustheit und Resilienz der Gesamtanlage. 
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Grundlegend ging er davon aus, dass in jedem Betriebsfall die volle taktische 

Funktionalität der Leitstellen15 und die volle Qualität der Leistung16 gegeben waren. 

Der Planer legte dem Projekt zugrunde, dass für den zentralen Server der LAWZ aus 

Gründen der Betriebssicherheit ein redundanter Server errichtet werden sollte, dessen 

Standort so weit entfernt war, dass er von geographischen Risiken unabhängig war. 

Gleichzeitig wollte er aber bestehende Infrastrukturen des Landes oder der Feuerwehren 

nutzen. Der redundante Serverstandort musste mit der LAWZ hochverfügbar vernetzt 

sein (Leitung, Richtfunk, 4G Mobilfunk, Internet-VPN) und unabhängig vom 

Hauptstandort der LAWZ über alle Kommunikationseinrichtungen der LAWZ 

verfügen: 

- Richtfunk zu Funknetz und Alarmierungsnetz 

- Notrufleitungen 

- Telefonleitungen 

- Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen aller Bezirke 

- Zukünftige Schnittstelle zu Digitalfunk 

Der Planer legte aufgrund dieser Kriterien den Redundanz-Standort bei der HFW -V fest. 

Für einen Kostenvergleich der Varianten nahm der Planer eine Grobkostenschätzung 

der IKT-Komponenten (Zentrale Dienste/ Datenversorgung, Leitstellensysteme, IT-

Ausstattung und Einrichtung, Vernetzung, Netzwerkdienste, Relaisstellen für Funk und 

Alarmierung) vor.  

LAWZ-Basis 

Die zentrale Abwicklung von Notrufen und Alarmierungen war infolge Bündelung der 

Kapazitäten eine bewährte Lösung. Der Planer behielt dies bei der Neu-Konzeption der 

LAWZ bei und hielt auch am Standort Klagenfurt f¿r die landesweit ăzentraleò LAWZ 

fest. Die zentrale LAWZ-Basis in Klagenfurt bestand aus: 

- Serverraum mit IKT Serverkomponenten und Hilfssystemen 

- Leitstellenraum mit Arbeitsplätzen und Haustechnik 

Zur Minimierung der Abhängigkeit von Übertragungstechnik waren Serverraum und 

Leitstellenraum an einem Standort vereint. Ein zweiter, georedundanter Serverraum bei 

der HFW -V ermöglichte auch bei einem Totalausfall des ersten Standortes die 

                                                   
15 Einsatzleitsystem, Sprechfunk, Alarmierung, Notrufabfrage, Brandmeldeempfangszentralen, IKT-Monitoring  
16 Qualifikation und Diensterfahrung der Disponenten, Doppelbesetzung oder gleichwertige Redundanzlösung, landesweite 
und bezirksweite Starklastfähigkeit 
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Betriebsfortführung der LAWZ. Diese als LAWZ-Basis bezeichneten Einrichtungen 

setzte der Planer bei allen Varianten gleich an. 

VariantŜ м α[!²½-.ŀǎƛǎ Ƴƛǘ ƴŜǳƴ ǊŜŘǳƴŘŀƴǘŜƴ .!²½ά 

Diese Lösung beinhaltete neben dem LAWZ in Klagenfurt mit der Server-Doppelung 

bei der HFW -V neun BAWZ in den Bezirksstädten17. Die BF-K war bei dieser Lösung 

nicht berücksichtigt. Alle BAWZ waren zu erneuern und technisch und personell so 

auszurüsten, dass sie bei Ausfall des LAWZ deren Aufgaben im Verbund übernehmen 

und auch auf Bezirksebene autonom betrieben werden konnten. Als Redundanzebene 

für das LAWZ waren alle BAWZ vernetzt und arbeiteten im Verbund. Dies entsprach 

EINER großen Leitstelle, die auf VIELE STANDORTE verteilt war. 

Abbildung 1: Variante 1 ð LAWZ -Basis mit neun redundanten BAWZ 

 
Quelle: Landesimmobilienmanagement, Planer 

An allen BAWZ waren zwei Hauptarbeitsplätze (HAP) und zwei Notrufabfrageplätze 

(Call-Taker bzw. CT) vorzuhalten, da gemäß internationalem Standard eine 

Doppelbesetzung aller Arbeitsplätze erforderlich war. Voraussetzung war jedoch das 

Vorhandensein von entsprechend ausgebildetem Personal. Für die Übernahme der 

Aufgaben bei einem Ausfall der LAWZ mussten zunächst alle BAWZ hochgefahren 

und besetzt werden. Dies führt bei einem plötzlichen Totalausfall zu einer 

Unterbrechung, bis jeweils in jedem Bezirk die BAWZ besetzt war. 

Der Ansatz, alle BAWZ zu erneuern und technisch für die Bewältigung der Aufgaben 

für Notrufannahme, Alarmierung und Funk auszurüsten, entsprach etwa der Studie, die 

                                                   
17 Die Stadt Klagenfurt war in diese Lösung nicht einbezogen. 
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der KLFV im Jahre 2015 erstellte. Die erforderliche technische Ausrüstung war jedoch 

aufwändig und daher mit hohen Investitionskosten verbunden. 

Der Planer beurteilte die Variante 1 bezüglich Redundanz sehr kritisch. Die 

Arbeitsplätze konnten an den dezentralen Stationen aufgrund der personellen 

Ressourcen nicht permanent besetzt werden. Trotz des hohen personellen Aufwandes 

bestand die Gefahr, dass das vorzuhaltende Personal wegen einer zu geringen 

Einsatzerprobung in anspruchsvollen Situationen nicht ausreichend im Umgang mit 

komplexen IT-Systemen versiert war. Die Verbindung der BAWZ zu einer Leitstelle sei 

darüber hinaus mit einem hohen technischen und operativen Aufwand verbunden. 

Der Planer ermittelte für die Variante 1 Investitionskosten von netto 7,942 Mio.  EUR.18 

±ŀǊƛŀƴǘŜ н α[!²½-.ŀǎƛǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ȊŜƴǘǊŀƭŜƴ wŜŘǳƴŘŀƴȊ ƛƴ ±ƛƭƭŀŎƘά 

Den ohnehin notwendigen Nachrichtenraum für das BAWZ  Villach verwendete der 

Planer bei dieser Lösung als Leitstellenraum des zweiten LAWZ-Servers, die 

gebäudeseitige Infrastruktur und auch die Vernetzung konnten dafür mitbenutzt werden. 

Damit ergab sich die Redundanz für die LAWZ. Die Einbindung und technische 

Erneuerung der BAWZ in den übrigen Bezirksstädten war bei dieser Lösung nicht 

vorgesehen. Die BF-K war bei dieser Lösung nicht berücksichtigt. 

Abbildung 2: Variante 2 ð LAWZ -Basis mit einer zentralen Redundanz in Villach  

 
Quelle: Landesimmobilienmanagement, Planer 

Diese Variante entsprach technisch EINER Leitstelle an ZWEI Standorten, wobei alle 

Arbeitsplätze im Wesentlichen die gleiche Funktionalität hatten. Die Anlage war so 

                                                   
18 Für den Kostenvergleich bewertete der Planer die Kosten für Zentrale Dienste-Datenversorgung, Leitstellensysteme, IT-
Ausstattung und Einrichtung, Vernetzung, Netzwerkdienste sowie Relaisstellen für Funk und Alarmierung. 
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redundant ausgeführt, dass bei Ausfall von Anlagen eines Standortes die Funktionalität 

weiter zur Verfügung stand. 

Beim Ausfallszenario der LAWZ in Klagenfurt übernahm der Standort Villach dessen 

Aufgaben. Dieser Standort war sowohl mit der Server-Redundanz ausgestattet als auch 

mit Arbeitsplätzen mit identem Funktionsumfang. Voraussetzung dafür war, dass die 

Arbeitsplätze am redundanten Standort nicht nur ð aus technischer Sicht ð laufend in 

Betrieb waren, sondern dort auch Mitarbeiter regelmäßig, zumindest einmal pro Woche, 

Dienst versahen. Dies gewährleistete, dass die Systeme bei Ausfall der LAWZ auch 

vollumfänglich und unterbrechungsfrei verfügbar waren. 

Der Planer sah die Variante 2 gegenüber Variante 1 im Vorteil, da die 

standortübergreifenden Funktionen (Notrufüberlauf, Notrufabfrageüberlauf, 

übergreifende Alarmierung, Serverredundanz) nahtlos und unterbrechungsfrei möglich 

wären. Da außer der LAWZ-Redundanz in Villach keine BAWZ-Standorte auszurüsten 

waren, war die Variante 2 auch kostengünstiger. Der Planer ermittelte für die Variante 2 

vergleichbare Nettokosten von 5,248 Mio.  EUR. 

±ŀǊƛŀƴǘŜ о α[!²½-Basis mit zentraler Redundanz und vereinfachten BAWZά 

Variante 3 hatte analog zu Variante 2 eine LAWZ-Redundanz in Villach. Bei diesem 

Lösungsansatz bezog der Planer die Bezirke (ohne Klagenfurt Stadt) in das Alarm- und 

Warnsystem ein, jedoch in einem gegenüber Variante 1 deutlich reduzierten Umfang. 

Die BAWZ fungierten im Gegensatz zu Variante 1 nur als einfache Rückfallebene und 

waren lediglich mit einem mobilen Arbeitsplatz für den Einsatzleiter19 versehen. Die 

IKT -Ausstattung und die Vernetzung der BAWZ mit der LAWZ waren daher weniger 

aufwªndig (ăBAWZ-lightò). 

                                                   
19 ăELS-Arbeitsplatzò, mit Laptop ausgestattet 
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Abbildung 3: Variante 3 ð LAWZ -Basis mit zentraler Redundanz und ăBAWZ-lightò 

 
Quelle: Landesimmobilienmanagement, Planer 

Die BAWZ fungierten als web-basierter Einsatzleitsystem-Arbeitsplatz. Sie verfügten 

über einen Zugang zum Alarmierungssystem, wären im Wesentlichen jedoch fürs Lesen 

ausgerüstet. Die Ausstattung und auch die Vernetzung mit der LAWZ wären daher 

gegenüber Variante 1 wesentlich vereinfacht. Die Besetzung dieses Arbeitsplatzes 

erforderte kein Personal, dass für IKT speziell ausgebildet und qualifiziert war, da die 

Bedienung der IKT-Komponenten in den Hintergrund trat. Der Einsatzleiter konnte im 

Wesentlichen seine Koordinierungsaufgaben für die Feuerwehr wahrnehmen. 

Der reduzierte Ausrüstungsumfang und das Einsatzbild der BAWZ entsprachen lt. 

Planer der tatsächlichen Nutzung und operativen Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Er 

ermittelte für diese Lösung Investitionskosten von 5,622 Mio.  EUR. 

±ŀǊƛŀƴǘŜ п α±ŜǊōǳƴŘ ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ .erufsfeuerwehr YƭŀƎŜƴŦǳǊǘά 

Die Variante 4 entsprach der Variante 3, als Erweiterung bezog der Planer jedoch die 

Notruf - und Alarmzentrale der BF-K und somit die Stadt Klagenfurt in den 

Leitstellenverbund mit ein. 
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Abbildung 4: Variante 4 ð Leitstellen -Verbund einschließlich BF-K 

 
Quelle: Landesimmobilienmanagement, Planer 

Dieser Verbund entsprach technisch EINER Leitstelle an DREI Standorten. Bei dieser 

Lösung hatten die Städte Klagenfurt am Wörthersee und Villach eine redundante 

Stellung für die LAWZ. Die Variante 4 ermöglichte im Katastrophenfall eine landesweit 

zentral steuerbare Sirenenalarmierung. Gegenüber den anderen Varianten bestand der 

Vorteil einer kostengünstigen Redundanz auch für die Notruf- und Alarmzentrale der 

BF-K. 

Mit der Einbindung der BF-K war gewährleistet, dass jederzeit ein Nachrichtenraum zur 

Einsatzunterstützung besetzt war. Die Einbindung der bei der BF-K ohnehin 

dienstversehenden Disponenten in die Notrufabfrage des ganzen Landes verbesserte die 

Starklastfähigkeit deutlich, ohne dass dafür zusätzliches Personal erforderlich war. Der 

Planer sah in der Verbundlösung nach Variante 4 eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit 

des Gesamtsystems und eine optimale Synergie mit den zentralen Einrichtungen der 

Feuerwehr. 

Die Vergleichskosten der Variante 4 betrugen 5,991 Mio.  EUR. 
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Variantenvergleich 

Die Gegenüberstellung der untersuchten Varianten ergab folgendes Bild: 

Abbildung 5: Variantengegenüberstellung 

 

Quelle: Landesimmobilienmanagement, Planer 

Als beste Lösung empfahl der Planer aufgrund sicherheitsrelevanter, technischer, 

organisatorischer und wirtschaftlicher Vorteile die Variante 4. 

9.2 Die Variantenempfehlung war nachvollziehbar, da die Variante 4 den größten Nutzen 

aller untersuchten Lösungen hatte. 
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Kooperation mit den Städten Klagenfurt und Villach 

10 Nach Vorliegen der Variantenstudie erfolgte auf politischer Ebene eine Abstimmung 

zwischen den Entscheidungsträgern des Landes und der Städte Klagenfurt am 

Wörthersee und Villach. Aus einem Schreiben des KLFV an den Planer ging hervor, 

dass die Entscheidungsträger den Leitstellenverbund unter Einbindung der Stadt 

Klagenfurt (Variante 4) befürworteten. Auch die Bezirksfeuerwehrkommandanten der 

Feuerwehr stimmten dieser Lösung zu.20 

Die Bürgermeisterin der Stadt Klagenfurt und der Bürgermeister der Stadt Villach 

bekundeten in gleichlautenden schriftlichen Erklärungen grundsätzlich das Interesse der 

beiden Stªdte, dem Projekt ăLeitstellenverbund 3.0 LAWZ Kªrntenò beitreten zu 

wollen. Das Kooperationsprojekt sollte folgende Themenfelder umfassen: 

- Erarbeitung eines übergreifenden landesweiten Einsatzleitsystems 

- Gemeinschaftliche personelle Organisation und Abwicklung von 

Elementarereignissen 

- Aufbau von gemeinsamen Netzwerken für die landesweite Alarmierung 

und Abarbeitung von Notfällen 

Die Absichtserklärungen hatten den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zum 

Ziel, waren jedoch mit dem Vorbehalt über noch zu führende Verhandlungen 

hinsichtlich einer Kostenbeteiligung versehen. 

                                                   
20 Email KLFV an den Planer vom 6. September 2017 
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PROJEKTBESCHREIBUNG 

Projektbeschreibung 

11 Die nachstehenden Beschreibungen entnahm der LRH den vom 

Landesimmobilienmanagement vorgelegten Beschreibungen des Planers. 

Nach der Entscheidung für die Variante 4 ăLeitstellenverbund 3.0ò begann der 

beauftragte Planer mit den detaillierten Planungen. 

LAWZ und BAWZ 

Die LAW Z war die Alarm- und Warnzentrale des Landesfeuerwehrkommandos. Sie 

sollte laut Projekt mit der BF-K und der HFW -V künftig eine gemeinsame technische 

Plattform zur Notrufannahme, Alarmierung, Mobilisierung und Unterstützung von 

Einsatzkräften sowie zur Warnung der Bevölkerung bilden. 

Die Grundidee der Erneuerung der LAWZ bestand in der Schaffung einer zentralen 

Stelle für Notruf e und Alarmierungen, deren Leitstellen geographisch auf mehrere 

Standorte verteilt waren. In organisatorischer Hinsicht sollte ein Verbund der Leitstellen 

sowohl gemeinsame Abläufe unterstützen als auch einen individuellen Betrieb an den 

verteilten Standorten ermöglichen. Dieses Konzept sollte es erlauben, größere und 

übergreifende Ereignisse effizient im Verbund zu bewältigen. 

Di e Anlagen sollten geographisch redundant, modular und vernetzt aufgebaut werden. 

Dies bewirkte eine hohe technische Verfügbarkeit und genügte höchsten Ansprüchen an 

Funktionalität, Leistungsfähigkeit, Hochverfügbarkeit, Robustheit und Resilienz 

(Fähigkeit zur Wiederinbetriebnahme). Hinsichtlich der funktionalen Leistungsfähigkeit 

ergab sich die Möglichkeit, für alle drei Standorte Notruf- und Alarmzentralen 

(="Leitstellen") ohne große zusätzliche Investitionen zur Verfügung zu stellen. 

Zusätzlich zu den drei Leitstellen sollten acht weitere Bezirksalarm- und Warnzentralen 

(BAWZ) als ăBAWZ lightò das Standortnetz vervollstªndigen. 
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Das Standortnetz ist in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt: 

Abbildung 6: Schema Leitstellenverbund 3.0 

 
Quelle: Landesimmobilienmanagement, Planer 

Der Projektumfang des Leitstellenverbundes umfasste die Ausrüstung der Leitstellen der 

LAWZ und der BAWZ mit Informations - und Kommunikationstechnik (IKT). 

Allfällige Maßnahmen zur baulichen oder haustechnischen Adaptierung an den 

Standorten der Leitstellen waren nicht Gegenstand des vorgelegten Projekts und waren 

laut Projektbeschreibung von den Projektpartnern KLFV, Stadt Villach und Stadt 

Klagenfurt beizustellen. 

Alle Arbeitsplätze im Leitstellenverbund waren grundsätzlich gleich aufgebaut. Die 

entsprechende Auswahl einer Rolle (je nach Zuständigkeit, und Aufgaben) bestimmte 

die Funktionalitäten am Arbeitsplatz. 




















































































































